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„Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem  

Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch  

Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet.“ 

(§ 32 Bürgerliches Gesetzbuch BGB)

Neben dem Vorstand ist die Mitgliederversammlung der zweite Bestandteil des 
Struktur-Duos, auf das kein Verein verzichten kann. Denn der Verein ist seinem  
juristischen Wesen nach ein (basis-)demokratisches Konstrukt, in dem es einen Ort 
für die Willensartikulation der Vereinsbasis geben muss. 

Also, auch wenn die Mitgliederversammlung – gerade, wenn sie auf Kitastühlchen 
abgehalten wird – mitunter und besonders mit zunehmender Zeit anstrengend sein 
kann, ohne sie geht es nicht. Grund genug für ein eigenes kleines BAGE-Heft dazu.

Wir stellen im Folgenden die rechtlichen Grundlagen und Vorgaben für die Mit-
gliederversammlung vor. Dass es in der Praxis ohne schlimme Konsequenzen auch 
mal anders laufen kann, soll nicht verschwiegen werden (siehe Abschlusskapitel), 
aber nur wer die Regeln kennt, kann gelassen mit ihnen umgehen.
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